
GEBÜHRENORDNUNG 
 

für den Friedhof der kath. Kirchengemeinde Herz Jesu Wickrathhahn 

 
Der Kirchenvorstand der kath. Kirchengemeinde Herz Jesu Wickrathhahn hat am 
09.05.2006 folgende Gebührenordnung zum 01.07.2006 beschlossen: 
 
1.   Einzelgrab:    mind. 2,10 x 0,90 x 1,80m = EUR 1.540,00  
2.   Tiefengrab:    mind. 2,10 x 0,90 x 2,50m = EUR 1.790,00  
3.   Nachkauf eines Tiefengrabes  . . . . .         =  EUR     35,00/Jahr 
4.   Doppel - Urnengrab:        mind. 1,00 x 0,50 x 0,80m = EUR 1.150,00  
5.   Vierfach - Urnengrab:         mind. 1,20 x 1,00 x 0,80m = EUR 1,450,00  
6.   Raseneinzel - Urnengrab:  mind. 0,50 x 0,50 x 0,80m = EUR 1.150,00  
7.   Nachkauf eines Doppel – Urnengrabes  . . .         =  EUR      35,00/Jahr 
8.   Nachkauf eines Vierfach – Urnengrabes . . .         =  EUR      45,00/Jahr  
9.   Kindergrab, bis zum vollendeten 5. Lebensjahr,  mind. 1,20 x 0,80 x 1,40m = kostenlos 
10. Ausgrabungen mit oder ohne Wiederbestattung im belegten Grab, werden nach den  
      tatsächlich anfallenden Kosten berechnet. 
11. Genehmigungsgebühr für Grabmahle und Grabeinfassung  = EUR 25,00 
12. Gebühren für Pflege von  zurückgegebenen Grabstätten vor Ablauf der  
      Ruhe- und Nutzungsfrist, zahlbar in einer Gesamtsumme   = EUR 35,00/Jahr  
      für die noch verbleibenden Ruhe- und Nutzungsfrist.  
       
Nachkäufe eines Einzelgrabes oder Raseneinzel - Urnengrabes sind nicht möglich. 
 
Die Gebühren für eine Beerdigung auf dem Friedhof der kath. Kirchengemeinde Herz Jesu 
Wickrathhahn, beinhalten alle Kosten der Beisetzung, einschließlich Messfeier / Wort- 
gottesdienst in der Kirche, Benutzung der Friedhofshalle, Grabaushub, Grabverfüllung und 
Entsorgung des Grabsteines mit Grabeinfassung nach Ablauf der Ruhe- und Nutzungsfrist.  
 
Die Gebühren für Ausgrabung oder Umbettung sind nach Aufwand, wie im § 11 der Fried-
hofsordnung beschrieben, zu entrichten.  
 
Alle Gebühren sind im voraus bezw. nach Erhalt des Gebührenbescheides an die  
Kirchenkasse (Rendantur) zu zahlen. 
 
Mit Inkrafttreten dieser Gebührenordnung treten alle vorherigen Gebührenordnungen  
außer Kraft. 
 
41189 Mönchengladbach – Wickrathhahn, den 09.05.2006 
 
Der Kirchenvorstand: 
         

Mitglied 
 
2.Vorsitzender 
    (Siegel)   Mitglied 


	GEBÜHRENORDNUNG
	für den Friedhof der kath. Kirchengemeinde Herz Jesu Wickrat

